
  

 Seite 1 von 3 

Institut für Baubetrieb und  
Bauwirtschaft 
 
Assoc.Prof. DI Dr. 
Christian HOFSTADLER 
Institutsvorstand 
 
Lessingstraße 25/II 
8010 Graz 
 
Tel.:  +43(0)316/ 873-6251 
Fax:  +43(0)316/ 873-6752 
 
sekretariat@bbw.tugraz.at 
http://www.bbw.tugraz.at 

DVR: 008 1833 UID: ATU 574 77 929 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Technische Universität Graz, vertreten durch 
Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft 
  
(nachfolgend „TU Graz“ genannt) 
 
für die BIT-BAU’22 und die BIT-BAU-365 
 
 
 
 
          Graz, 09.06.2022 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für die BIT-BAU’22 und die BIT-BAU-365 
 
1. Geltungsbereich 
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis betref-
fend Unternehmen und Berufsmesse BIT-BAU’22 sowie der neuen Online-Plattform 
BIT-BAU-365. Für die Durchführung des Vertragsverhältnisses gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren AGB ab-
weichende Geschäftsbedingungen der Teilnehmenden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten den AGB im Einzelfall zugestimmt. 
 
2. Anmeldung/Anmeldebestätigung 
Ihre Anmeldung erfolgt über ein Online-Formular auf der Veranstaltungswebseite 
(www.bit-bau.at). Weiters ist die Anmeldung verbindlich und wird in der Reihenfolge des 
Eingangs von uns bearbeitet. Sollte die BIT-BAU‘22 bereits ausgebucht sein, können Sie 
sich auf eine Warteliste schreiben lassen oder eine Mitgliedschaft für die BIT-BAU-365 
erwerben. Ein Vertragsschluss erfolgt mit schriftlicher Bestätigung der Anmeldung. 
 
 
3. Leistung 
Der Paketpreis versteht sich pro Stand am Tag der Veranstaltung (max. 3 Ausstellende) 
bzw. bei der BIT-BAU-365 für eine Jahresmitgliedschaft. Die jeweils angegebenen Pa-
ketpreise beinhalten die im Anmeldeformular angegebenen Leistungen. Die Leistung von 
Veranstaltungen erfolgt am angegebenen Veranstaltungsort. Die TU Graz behält es sich 
aus zwingenden Gründen (z.B. Rechtsänderungen) vor, inhaltliche, methodische und or-
ganisatorische Änderungen oder Abweichungen vorzunehmen, soweit diese den Nutzen 
der angekündigten Veranstaltung für die Teilnehmenden nicht wesentlich ändern. Wir 
sind weiter berechtigt, die vorgesehenen Referenten im Falle deren Verhinderung (z.B. 
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Krankheit, Unfall) durch andere hinsichtlich des angekündigten Themas gleichqualifizier-
ten Personen zu ersetzen. Die TU Graz wird bei eventuell auftretenden Leistungsstörun-
gen alles Zumutbare unternehmen, um zu einer Behebung oder Begrenzung der Störung 
beizutragen. Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, wegen 
Verhinderung eines Referenten, wegen Störungen am Veranstaltungsort oder aufgrund 
zu geringer Anmeldezahlen nicht möglich, werden die Teilnehmenden umgehend infor-
miert. Die Absage wegen zu geringer Anmeldezahlen erfolgt nicht später als eine Woche 
vor der Veranstaltung. Die Veranstaltungsgebühr wird in diesen Fällen erstattet. Ein An-
spruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall ist ausge-
schlossen, es sei denn, solche Kosten entstehen aufgrund grob fahrlässigen oder vor-
sätzlichen Verhaltens seitens der TU Graz. Sollte aufgrund diverser Coronaregeln eine 
Abhaltung der BIT-BAU´22 nicht erlaubt sein, wird ihre Anmeldung automatisch in eine 
BIT-BAU-365-Anmeldung umgewandelt. 
 
4. Fälligkeit und Zahlung, Verzug, Aufrechnung 
Die Paketpreise werden mit Vertragsschluss fällig. Hinsichtlich des Verzugseintritts und 
der Verzugszinsen finden die gesetzlichen Vorschriften Anwendung. Die Ausstellenden 
können nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Ansprüchen aufrechnen. 
 
5. Stornierung 
Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos mög-
lich, danach wird der gesamte Paketpreis fällig. Gerne akzeptiert die TU Graz ohne zu-
sätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmenden. Bei Nichterscheinen am Veranstaltungstag 
wird ebenfalls der gesamte Paketpreis fällig. 
 
6. Urheberrechte 
Die Rechte an den Veranstaltungsunterlagen liegen ausschließlich bei der TU Graz. Die 
Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung dieser ist nur mit ausdrücklicher 
schriftlicher Zustimmung dem der TU Graz gestattet. 
 
7. Nutzung der Plattform BIT-BAU-365: 
Die TU Graz übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der von 
den Unternehmen zur Verfügung gestellten Informationen und Inhalten, insbesondere 
nicht für Verstöße oder Zuwiderhandlungen durch die Unternehmen gegen geltendes 
Recht.  
 
Das Unternehmen haftet dafür, dass es die ausschließlichen Rechte an den von ihm 
hochgeladenen Dateien besitzt und durch die Zurverfügungstellung auf der Plattform 
keine wie auch immer gearteten Rechte Dritter, insbesondere keinerlei Urheber- oder 
Persönlichkeitsrechte, verletzt werden. Bei in den Dateien erkennbar abgebildeten Per-
sonen gewährleistet das Unternehmen, dass es vor der Veröffentlichung die schriftliche 
Einverständniserklärung derselben eingeholt hat. 
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Das Unternehmen bestätigt ausdrücklich, dass es mit dem Hochladen der Dateien nicht 
gegen andere Vereinbarungen, Verträge udgl., die es mit Dritten abgeschlossen hat, ver-
stößt.  
 
Das Unternehmen hält die TU Graz im Falle einer Inanspruchnahme der TU Graz gegen-
über Ansprüchen Dritter aufgrund von ihm verursachter Schäden schad- und klaglos. 
Dies gilt auch für die Kosten einer möglichen Rechtsverfolgung. 
 
7. Haftung 
Die Messe wird von einem qualifizierten Organisationsteam sorgfältig vorbereitet und 
durchgeführt. Die TU Graz übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der vorgetragenen und auf der Plattform veröffentlichten Inhalte. 
 


